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§ 1 

Über Anträge auf Gewährung einer Entschädigung nach dem 
Gesetz über die Abgeltung von Besatzungsschäden vom 1. De­
zember 1955 (Bundesgesetzbl. I S. 734) in der Fassung des Ge­
setzes zur Einführung von Bundesrecht im Saarland vom 30. Juni 
1959 (Bundesgesetzbl. I S. 318) entscheidet der Minister des 
Innern. 

§ 2 

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bei den 
Rechtsausschüssen bzw. bei den Verwaltungsgerichten anhän­
gigen Verfahren werden von dieser Zuständigkeitsregelung nicht 
berührt. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt einen Monat nach ihrer Verkündung im 
Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. 

Der Ministerpräsident 

Dr. Franz Josef Räder 

Der Minister des Innern 

Ludwig Schnur 

2i8 Verordnung 
über die Landschaftsschutzgebiete im Landkreis St. Ingbert 

Vom 2. Juni 1970 

Auf Grund der §§ 5 und 19 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 
26. Juni 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 821) in der Fassung des 3. Än­
derungsgesetzes vom 20. Januar 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 36) 
sowie des § 13 der hierzu ergangenen Durchführungsverord­
nung vom 31. Oktober 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1275) in der 
Fassung der Ergänzungsverordnung vom 16. September 1938 
(Reichsgesetzbl. I S. 1184) wird mit Zustimmung der Obersten 
Naturschutzbehörde für den Bereich des Landkreises St. Ingbert 
folgendes verordnet: 

§ 1 

(1) Das gemäß § 2 näher bezeichnete und kartenmäßig darge­
stellte Landschaftsschutzgebiet des Landkreises St. Ingbert 
wird mit dem Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung dem 
Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes unterstellt. 

(2) Von dem Schutz ausgenommen sind die im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile und die rechtswirksamen ausgewiesenen 
Baugebiete innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. 

§ 2 

(1) Die Grenzen der Schutzgebiete verlaufen wie folgt: 

Siehe heiligende Karte 

M. 1:50 000 

Kreis St. Ingbert 

Grenzen des Landschaftsschutzgebietes 

(Die im Text aufgeführten Zahlen sind - wenn nichts anderes 
dabei vermerkt ist - die Nummern der Parzellen in den betref­
fenden Gemarkungen.] 

A. 

Das Waldgebiet im Buntsandstein und das südlich anschließende 
Würzbachtal, Langental und Woogbachtal 

Gemarkung WörschweiJer 

Weg 158 bis Straße 141, Straße 141 bis Ostecke 133. Von der 
Westecke 132 1/5 parallel Westseite 28 1/9 bis 129, Nordost­
seite 129, Ostseite 37, 38, 73 1/4 bis einschl. 73 1/5, anschließend 
90 m parallel der Straße 77/1 im Abstand von 40 m, Straße 77/1, 
ihre Fortsetzung 

Gemarkung Bierbach 

809 1/2 bis einschl. 793/1, Ostgrenze 811, 812, Südgrenze 811, 
826 1/2, 826, 1166, Ostgrenze 886 1/2, 887, Südostgrenze 1087 
bis 1078, Südgrenze 1045, Weg 1034 1/2 anschließend Weg 998 
bis 544 1/2, Südseite 544 1/2 westwärts bis zum Bach, Tal bis 
320 1/6, Ostseite 320 112, Westseite 451, 442, Südseite 436 und 
432, Gemarkungsgrenzen bis einschl. 549, Südwestseite 549, 550, 
551, 552, 558 bis 559 1/3, Ostseite 533 1/2, 532, 600, direkte Ver­
bindung zur Ostseite 658, 654 1/2, 713 bis Kreisgrenze, Kreis­
grenze südwärts bis 

Gemarkung Blieskastel-Lautzkirchen 

Schnitt mit Bahndamm 713 112, Südseite 739, 740, 743, 764 bis 
Südseite 767 1/2, Westseite 767 1/2, 767, 758, 757, 752, 751, Süd­
seite 450, 449, 449 1/2, 451, Westseite 451, 470, 468. Südseite 
1927, 1929, 1932, 369, 1848 117. rordwärts an der L I 0 113 bis 
Nordecke 1862 (Auf der Heide] entlang dieser Grenze bis 
Grenzstein Nr. 8, südwestwärts bis zur Nordwestecke von 1757, 
Südseite 1761 bis Nordecke 1763, Westseite 1763, Weg 1705/1 
bis Südecke 1763, Südostseite 1752 bis 1745, 1741 bis 1743. Be­
bauungsgrenze 1477 bis 1484 1/2. Ostseite und Südseite 1486, 
Ostseite 1497 bis 1502, 1667 bis 1664. Ostgrenze 1657. Weg 1642 
südwärts bis 1648. Nordseite 1648. Nordwestseite der Grund­
stücke 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1612 1/3, 1612 1/2, 1612, 1610. 
An dieser Grenze südwärts weiter bis 1568. Nordwestseite der 
Grundstücke 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 

1577, 1578. Südseite 1578, Ostseite 1579, 1583, 1584. Ostseite 
1866. Südseite 1540, 1537. bis Weg 1534. Weg 1534 bis Straße. 
Westseite der Straße nach Alschbach bis 

Gemarkung Alschbach 

Südgrenze 430. Ostgrenze 443, 443 1/2, 445, 447, 448, 449, 412 1/3. 
Südgrenze 454, 455. Westgrenze 454 bis Weg 532. Weg 532 bis 
542. Südseite 542, 558 1/2, 647 1/3. Ostgrenze 679 bis 673 
einschl. Nordseite 658. Ostseite 658 bis 665. Weg 667 bis West­
ecke 596. Nordseite 596 bis 589. Ostseite 589, 1057. Westseite 
1092 bis 1098. Südseite 1098, Weg 1248/1. 

Gemarkung Biesingen 

Weg 1219, Südrand 1204, 1130, 1088, 1016. Weg 1050 nordwärts 
bis Weg 1005, diesen westwärts bis Weg 663, diesen nordwärts 
bis Westrand 361, 355, Südrand 716 bis 726 1/4. 

Gemarkung Niederwürzbach 

Südrand 1449, 1450, 1454/6, Westseite 1454/6, 1454/5, 1442, 1441, 
Weg 1427 bis Beginn 1410. Westseite 1410, 1403 bis Weg 
597/1. Westseite 1399, 1398, 1394, Nordseite 1394, 1395. West­
seite 379, Nordwestseite 368 bis 361, Westseite 358, 354, 410, 
430 1/2. Nordostseite 430 1/2 bis 429. Westseite 432, 484 1/5, 
484 1/3, 484 1/2, 484, 504 1/3 bis 502, 497, 496 1/2, 496 bis Straße 
615. Süd-, West- und Nordseite 626 bis Westrand 825. Westseite 
825, 817 bis 828. Südseite 828, 829, 1031 1/2, 1033 1/3, 1042 1/5. 
Weg 1016 bis Weg 963 1/2. Weg 963 1/2 bis Ostseite 964. West­
seite 980 bis 980 1/3. Südseite 955, 982, 952. Ostseite 874 süd­
wärts. Ostseite 918. Südseite 917, 915, 913. Ost- und Südseite 
911. Weg 871 112 bis Weg 877/9, Ostseite 886/9, Weiherumran­
dung bis Ostseite 881 1/11, 881 1/2, Gemarkungsgrenze. Die 
Siedlung „Im Allmend" gehört im Rahmen ihrer Bebauungs­
grenzen nicht dem Landschaftsschutzgebiet an. Gemarkungs­
grenze Ommersheim-Niederwürzbach bis 
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4847. Direkte Verbindung zum südlich gegenüberliegenden Knick 
in der Straßengrenze (Ausgangspunkt). 

c) Stadtteil Schnappadt 
Die Grenze beginnt am Schnittpunkt der Gemarkungsgrenze 
St. Ingbert-Sulzbach mit dem Sulzbach und wird im Weiteren 
gebildet durch den Sulzbach und den Ruhbach in östlicher Rich­
tung bis einschl. Flurst. Nr. 4955/1, die Ostgrenze von 4955/1, 
die Südgrenze von 4961/4, die südliche Grenze von 4818; die 
südöstliche Grenze von 4817/10, 5026/10, 4814/15, die südwest­
liche Grenze von 4814/7 bis 4814/11, die Verbindung der süd­
westlichen Ecke von 4814/11 mit dem 1. Knickpunkt in der Wald­
grenze 4814/14 in der Südgrenze von 4988/16, die Nordost­
grenze von 4814/14 bis zum Schnittpunkt der Verlängerung der 
Sildostgrenze von 4988/10, die Verlängerung bis zur Südspitze 
von 4988/10; die rückwärtige Grenze der Flurst. 4988/10 bis 
einschl. 5042 (Schnittpunkt mit der Nordostgrenze der Straße) 
die Nordseite der Straße St. Ingbert-Sulzbach bis zu dem Stein, 
der der Nordspitze von Flur Nr. 4811 1/2 gegenüberliegt; die 
Verbindung zur Nordspitze von 4811 1/2, die Ostgrenze von 
4811 1/2, 5048 1/2, 4808 1/3, 4807 1/2, die südöstliche Grenze von 
4807 1/2, 4807 1/22, die Südwestgrenze von 4807 1/22, 4807 1/2, 
die Nordwestgrenze von 4807 1/2, die Verbindung zum gegen­
überliegenden Knickpunkt in der Südwestgrenze von 5048 1/2, 
die Grenze zwischen 4807 und 5048 1/2, 5048/5, 5057/1 bis zum 
Schnitt mit der Gemarkungsgrenze St. Ingbert-Sulzbach; die 
Gemarkungsgrenze bis zum Schnitt mit dem Sulzbach (Aus­
gangspunkt). 

d) Gemeinde Hassei 
innerhalb folgender Grenze: Nordspitze 175 1/2 in gerader Linie 
ostwärts bis Südrand der Bebauung Eisenberg, Ostrand der Be­
bauung bis 246/37. In direkter Linie durch 246/24 bis über die 1 

Bahnlinie. Westseite 246/24, 1059/4, 1006/2. Weg 1037. Von der 
Gabelung der Wege 1037 und 1005 westwärts über die Bahn. 
Bebauungsgrenze am Südrand von 1003/70 bis Straße 512. Süd­
und Ostrand 1002/44, anschließend 1002/42. Straße 640/6 bis 
Weg 955. Weg 955 bis Weg 1309. Weg 1309, Weg 1112. Ost­
grenze 1116/3. Südwestgrenze 1116/4, 1111/4, 1111 1/3, 1111, 
1110, 1110 1/2. Südostgrenze 1110 1/2. Ostrand der Straße 1109 
bis Ausgangspunkt. 

e) Gemeinde Rohrbadt 
innerhalb folgender Grenzen: Im Westen Gemarkungsgrenzen 
von Straße nach Spiesen 1472 bis Autobahngelände. Südrand 
Autobahngelände bis Abfahrt St. Ingbert-Ost. Ostrand Gemar­
kung Hassei 1004/7. Nordseite 1013, 1026, 1025. Direkte Linie 
bis Gemarkung Rohrbach 2294, Wes,tseite 2294, Südrand 2321, 
2323/119, 2323/118, 2323/227 bis Bebauungsgrenze. Waldweg 
ostwärts bis Weg 2322. Weg 2324 westwärts bis 2325/136. West­
rand 2325. Weg 1982 bis. Westrand 1987. Südpeite 1911 bis 1923, 
1926, 1928, 1930, 1933, 1934, 1936, 1937. Südseite 1627 bis Ge­
markungsgrenze. 

f) Ortsteil Glashütter Hof 
Begrenzt im Südosten und Osten von 2325, im Norden von 
1764, 1807, 1816, im Westen von 1844, 2337. 

g) Gemeinde Oberwürzbadt - Ortsteil Reidtenbrunn 
Von der Straße 7425/5, Südostseite 7525/4, West- und Südseite 
7740, Südseite 7760, West- ·und Südseite 7783. Ostseite 7696. 
Südseite 7696 bis 7699/1, 7698 1/2 einschl. Ostseite 7699/1, 7683 
112, Westseite 7682 1/3, 7682 1/2, 7679, 7679 1/2, 7679 1/3, 7676, 
7672 1/2, 7668 bis 7650 1/2. Nordostseite 7650 1/2 bis 7614 1/7. 
Ostseite 7575/2. Weg 7625/5 bis Ausgangspunkt. 

h) Gemeinde Oberwürzbach - Ortsteil Rittersmühle 
Nordseite 4430. Westseite 4430 bis 4419. Nordwestseite 4440, 
4452. Nordseite 4478 bis 4474 1/4. Nordseite 4500. Ostseite 4550, 
Nord- und Südseite 4551. Ostseite 4554 bis 4556, 4540 1/2. Süd­
seite 4561, Südgrenze 4563. Gemarkungsgrenze bis 4577. West­
rand 4577. In direkter Linie über die Straße bis 4430. 

i) Stadt Blieskastel - Breitermühle 

B. 

Das untere Mandelbadttal und die Gräfintaler Mulde 

Ausgangspunkt: Nordostecke der 

Gemarkung Hebelsheim 

Gemarkung Bebelsheim südwärts bis 

Gemarkung Reinheim 

Weg 3292. Weg 3292 bis Südseite 3913 1/2. Westrand 3914 bis 
1547. 

Gemarkung Habkirdten 

Nordostseite 1648 bis Weg 1448. Weg bis 1747. Südwestseite 1747, 
1871 bis 1862 1/2, 2132, 2219 bis 2226/2, Nordseite der Straße 
bis Weg 2697. Weg 2697 bis Ende. Westseite 2962 bis Gemar­
kungsgrenze. 

Gern arkung Bliesmengen-Boldten 

Südseite 2998 bis 3030, Westseite 3030, Waldrand 1057, 1058. 
Westseite des Weges 2575/8. Südseite 1494 bis 1547 1/2. West­
seite 1547 1/2, 1422, 1416, 1391, 1314, 1284, 370, 388, Südseite 
5338 1/15 bis 5338, 5334, 5335 bis Bachlauf. Badilauf nordwärts 
bis 5497 1/3. Südseite 5497 1/3 bis 5500, 5458 bis 5478, Weg 
5951, Weg 5862 bis Kreisgrenze. Diese nordwärts bis Gemar­
kungsgrenze Bliesmengen. Gemarkungsgrenze ostwärts bis 

Gemarkung Hebelsheim 

1332. Nordseite 1332, Ostseite 1332 bis Südspitze 1168. Nord­
westseiten 1121 bis 1167. Nordwest und Nordost 1087. Nord­
westseite 1086, 773, Weg 1325/1, Westseite 1244 bis 1278, Süd­
west- und Westseite 1308, 1310, Gemarkungsgrenze westwärts. 
Gemarkungsgrenze Ormesheim-Bebelsheim südwärts bis 

Gemarkung Ormesheim 

Straße 1608, Weg 3485, Weg 498. Dessen Fortsetzung bis 

Gemarkung Wittersheim. 
701. Ostseite 701, 725, 826 bis 818, 811 1/4. Nordseite 811 1/4 
bis 1117, Ostseite 817. Nordseite 1033 1/2 bis 1028, 954/1, 954 1/2, 
2927, 2926. Mandelbach südwärts bis 1480. Nordrand 1480, 2253 
bis Straße 2951/1, südwärts bis Ende 2954. Südseite 2645, 2643 
bis :rn39, 2631 1/2 bis 2592. Ostseite 2592, 2591. Nordseite 2741, 
2744, 2745. Ostseite 2745 bis 2753. Gemarkungsgrenze bis Aus­
gangspunkt. 

Aus diesem Landsdtaftssdtutzgebiet sind ausgenommen: 

a) Gräfintal 
mit folgender Umgrenzung: Weg 5422 bis Südseite 5347, 5348, 
Klostermauer. Nord-, Ost- und Südgrenze 497. Ostseite 5341 
1110, 5340/9, Nordseite 5340 1/8. Westseite 5341 1/8, 5341 1/7, 
Ost-, Süd- und Westseite 5339. Südseite 5346. Weg 5422. 

b) Hebelsheim 
mit folgender Umgrenzung: Nordseite 2307, 2307 1/2. Südost­
seite 1655 1/3, 1593. Nordseite 1593 bis 1605. Ostseite 1579 1/2, 
1561, 1517, 972 1/2, 1013, 1038. Weg 1325/1 bis 193. Südseite 193 
bis 212, Ostseite 212. Südseite 222 bis 218. Südseite 5018 bis 
Bach. Ostufer des Mandelbadies bis 4872. Südseite 4871, 4895. 
Westseite 3130, 3131, 3210, 3275. Südseite 3275 bis 3256. West­
seite 3382, 3382 1/2. Weg 3401/1. Westseite 3421 1/2 bis 3440 1/2, 
3867. Nordseite 4095. Westseite 4095 bis 4110. Weg 4137. Ost­
seite' Weg 5151. Weg 5161 bis Westseite 4298. Südseite 4297 
bis 4301. Westseite 4333, 4391. Nordseite 4515 bis 4544 1/2. Ost­
seite' 2306 1/2, 2307. Nordseite 2307. 

c. 

Das Bliestal 

Das Bliestal zwisdten Blickweiler und der Kreisgrenze 
bei Bliesdalheim: 

Nordgrenze der Bahnlinie 638/30. Ostseite 1903/16, 1903/27. Süd- Nordseite Gemarkung Blickweiler 
rand gleich Bebauungsgrenze von 1903/47. 3207, 3209, 3210. Ostseite der Straße 3212. Ihre Fortsetzung 
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Gemarkung W olfersheim 

Straße 864 1/2. Südseite 1160, 1165, 1185 bis 1181. Weg 1188 
südwärts. Weg 1522. Weg 1904. Weg 1333. Nordrand 2469 bis 
Kreisgrenze. Kreisgrenze bis Blies. Kreisgrenze bliesaufwärts 
bis Ausgangspunkt. 

Das Bliestal zwischen Herbitzheim und Gersheim 

Gemarkung Herbitzheim 

Nordostseite 2056, 2200, 2199, 2203, 2204. Westseite der Straße 
nach Gersheim bis Südgrenze 

Gemarkung Gersheim 

4078. Südgrenze 4078, 4109 1/2. Bahnlinie südwärts bis Süd­
grenze 3654. Südgrenze 443, 617 bis 622. Südseite 739 bis 763. 
Ostgrenze 1183 bis 1166. Südgrenze 1166, 1165. Ost- und Süd­
grenze 1015. Ostseite 1009. Südostseite von 1016 bis Weg 986. 
Weg 986 nordwestlich bis Gemarkungsgrenze. Gemarkungs­
grenze Gersheim bis Ostufer der Blies. Bliesaufwärts bis Aus­
gangspunkt. 

Das Bliestal zwisdten Gersheim und Reinheim 

Gemarkung Gersheim 

Nordseite 2019 zwischen Blies und Eisenbahn. Westseite des 
Bahnkörpers südwärts bis Südseite 

Gemarkung Reinheim 

260. Linkes Bliesufer bis einschließlich 1870. Rechtes Bliesufer 
abwärts bis einschließlich 1588. Westseite 1588 bis Straße. 
Straße 113111 Richtung Gersheim bis Gemarkungsgrenze bei 
1665. Gemarkungsgrenze bis Gemarkung Gersheim 1850. Nord­
westseite 1850 bis 1956. Nordseite 1956. Linkes Bliesufer bis 
Ausgangspunkt. 

Das Bliestal zwisdten Reinheim und Landesgrenze 

Landesgrenze. Westseite 2713 bis 2724, 2802 bis 2764. Westseite 
3129 bis 3141. Ostseite 3141 bis 3152. Nordseite .3153, 3156 bis 
3173 1/3. Ostseite 3173 1/3. Direkte Linie zum linken Bliesufer. 
Linkes Bliesufer bis Landesgrenze. 

Das Bliestal bei Bliesmengen-Boldten 

Gemarkung Bliesmengen-Boldten 

Ostseite 3490. Südrand Landstraße 3488 bis Weg 3660. Weg 3660 
bis Nordseite 3594. Nordseite 3594 bis 3632 einschließlich. Nord­
seite 3653, 3652, 3651 bis 3776. Ostseite 3776, 3775, 3774, 3886, 
3945, 4199 1/2. Nordseite 4199 1/2 bis 4193. Ostseite 3438 bis 
3435 1/2, 4172. Nordseite 4172 bis 4162, Ost- und Nordseite 4288. 
Ostseite 4287 bis 4285, 4318, 4333 bis 4321. Ost- und Nordseite 
4387. Landesgrenze. Bliesaufwärts bis Ausgangspunkt. 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in einer Karte 1 :5000, 
welche bei der Unteren Naturschutzbehörde aufbewahrt wird, 
grün eingetragen. 

(3) Eine Ausfertigung dieser Karte befindet sich bei der Ober­
sten Naturschutzbehörde [Minister für Kultus, Unterricht und 
Volksbildung, Saarbrücken]. 

(4) Die Landschaftsschutzkarte kann jederzeit während der 
Dienststunden bei dem Landrat (Untere Naturschutzbehörde] 
in St. Ingbert, Zimmer 49 (montags bis donnerstags von 7.30 Uhr 
bis 17.15 Uhr, freitags von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr] eingesehen 
werden. 

§ 3 

In dem geschützten Gebiet ist es verboten, Veränderungen vor­
zunehmen, die geeignet sind, die Natur zu schädigen, das Land­
schaftsbild zu verunstalten oder den Naturgenuß zu beeinträch­
tigen. 

§ 4 

(1) Zur Vermeidung der in § 3 genannten schädigenden Wirkun­
gen bedürfen sämtliche Maßnahmen, die geeignet sind, eine der 
in § 3 genannten Wirkungen hervorzurufen, der Erlaubnis der 
Unteren Naturschutzbehörde. 
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(2) Dies gilt insbesondere für 

a) bauliche Anlagen aller Art, auch solche, die keiner Bauge­
nehmigung oder Bauanzeige bedürfen; 

b] die Errichtung von Zäunen und anderen Einfriedigungen; 

c) den Abbau von Steinen, Lehm, Sand, Kies oder andere Erd­
bestandteile sowie für jede Änderung der Bodengestaltung, 
der Wasserläufe und Weiher; · 

dj die Beseitigung von Landschaftsbestandteilen, insbesondere 
von Bäumen, Hed<en, Gebüschen; 

e) die Anlage von Wegen, Park-, Zelt- oder Badeplätzen; 

f) die Anbringung von Bild- oder Schrifttafeln oder Inschriften, 
soweit sie nicht ausschließlich Ortshinweise oder Wohn­
ader Gewerbebezeichnungen an Wohn- oder Betriebsstätten 
darstellen; 

g) die Errichtung von Hochspannungsleitungen oder sonstigen 
freien Drahtleitungen; 

h] das Befahren der Gewässer mit Motorfahrzeugen; 

i] das Fahren mit Kraftfahrzeugen aller Art außerhalb der 
dafür vorgesehenen Wege und Straßen und das Abstellen 
von Wohnwagen außerhalb der hierfür vorgesehenen Plätze; 

j) die Ablagerung von Abfällen, Müll oder Schutt, hierzu zäh-
len auch industrielle Abfälle, Kraftfahrzeuge u. a. 

(3) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die beabsichtigte Maß­
nahme nicht gegen das Verbot des § 3 verstößt. Sie ist mit ent­
sprechenden Auflagen und Bedingungen zu versehen, wenn 
hierdurch ein Verstoß der Maßnahmen gegen das Verbot des 
§ 3 abgewendet werden kann. In den übrigen Fällen ist sie zu 
versagen. 

(4) Nach anderen Vorschriften erforderliche Erlaubnisse, Geneh­
migungen oder Zustimmungen bleiben unberührt. 

§ 5 

(1) Die §§ 3 und 4 finden keine Anwendung auf Maßnahmen, 
die nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft zur 
land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung erforderlich sind und 
den Landschaftshaushalt und das Landschaftsbild möglichst 
schonen sowie auf die rechtmäßige Ausübung der Jagd und der 
Fischerei, jedoch ohne die Errichtung von Jagdhütten. 

(2) Veränderungen der Nutzungsart, die nach den Regeln einer 
ordnungsgemäßen Wirtschaft zur land- oder forstwirtschaft­
lichen Nutzung erforderlich sind, sind der Unteren Naturschutz­
behörde schriftlich anzuzeigen und dürfen erst vorgenommen 
werden, wenn sie die Veränderung nicht binnen vier Wochen 
nach Eingang der Anzeige untersagt hat. Die Untere Natur­
schutzbehörde ist befugt, die Veränderung zu untersagen, wenn 
sie eine der in § 3 genannten Wirkungen hätte. Die Untersagung 
ist aufzuheben, wenn nachgewiesen wird, daß die Veränderung 
für die Fortführung des Betriebes unerläßlich ist. 

(3) Nutzungsart im Sinne des Absatzes 2 ist die Nutzung eines 
Grundstüd<es als Ackerland, als Obstwiese, als Weide, als 
Weinberg oder als Wald. 

(4) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf bauliche 
Anlagen. 

§ 6 

(1) In besonderen Fällen kann die Untere Naturschutzbehörde 
im öffentlichen Interesse Ausnahmen von § 3 zulassen. 

(2) Die Ausnahmebewilligung kann an Bedingungen und Auf­
lagen gebunden und auf Zeit oder auf Widerruf erteilt werden. 

§ 7 

(1) Eine Erlaubnis (§ 4 Abs. 3) und eine Ausnahmebewilligung 
(§ 6) können rechtswirksam nur nach Zustimmung der Obersten 
Naturschutzbehörde ausgesprochen werden. 

(2) Nach anderen Vorschriften erforderliche Erlaubnisse, Geneh­
migungen oder Zustimmungen bleiben unberührt. 
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§ 8 

Bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits vorhandene Ver­
unstaltungen der Landschaft sind auf Verlangen der Unteren 
Naturschutzbehörde ganz oder teilweise zu beseitigen, wenn 
dies den Betroffenen zuzumuten oder ohne größere Aufwen­
dungen möglich ist. Behördlich genehmigte Anlagen werden 
hierdurch nicht berührt. 

§ 9 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung 
werden nad1 den §§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes 
bestraft. 

§ 10 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Verkündung im Amtsblatt 
des Saarlandes in Kraft. 

Gleichzeitig treten die Landschaftsschutzverordnungen des 
Landrates St. Ingbert vom 26. April 1938 [Kreisamtsbl. S. 45), 
vom 1. März 1952 [Amtsbl. S. 602) und vom 4. April 1952 
[Amtsbl. S. 413) sowie die Anordnungen des Landrates St. Ing­
bert zur einstweiligen Sicherstellung von Landschaftsschutz­
teilen vom 15. Februar 1958 [Amtsbl. S. 189) und vom 6. Juli 
1962 [Amtsbl. S. 459) außer Kraft. 

Die Außerkraftsetzung der obenerwähnten Verordnung des 
Landrates St. Ingbert vom 26. April 1938 erfolgt jedoch mit der 
Einschränkung, daß die gemäß dieser Verordnung in das Land­
schaftsschutzbuch des Landkreises St. Ingbert unter den laufen­
den Nummern drei, vier, fünf und sieben eingetragenen Land­
schaftsbestandteile auch weiterhin unter dem Schutz des Reichs­
natursrhutzgesetzes und der dazu erlassenen Durchführungsver­
ordnung stehen. 

St. Ingbert, den 2. Juni 1970 
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Der Landrat des Kreises St. Ingbert 

- Untere Natursdiutzbehörde -

Schwarz 

SAARLAND 

Der Minister 
für Finanzen und Forsten 

Saarbrücken, den 10. Juli 1970 

111-B/IV - Tgb. Nr. 374/70 - S 3127 A 

An die 

Oberfinanzdirektion 
Saarbrücken 

Erlaß 
betreffend Verteilung der Einheitswerte der Betriebe der Land­

und Forstwirtschaft nach § 49 BewG 

1. Eine Verteilung der Einheitswerte erfolgt nur, soweit dies 
für die Besteuerung erforderlich ist. 

a) Für Zwecke der Grundsteuer bedarf es keiner Verteilung: 
Der Einheitswert wird dem Eigentümer des Grund und 
Bodens in voller Höhe zugerechnet, da er nach § 7 Abs. 1 
Nr. 2 GrStG Schuldner der Grundsteuer für den gesamten 
Betrieb ist. Sind an einem Betrieb der Land- und Forst­
wirtschaft mehrere beteiligt (Fälle einer bürgerlich-recht­
lichen Gesamthandsgemeinschaft oder Bruchteilsgemein­
schaft), so sind sie nach § 7 Abs. 2 GrStG Gesamtschuld­
ner. 

b) Für Zwecke der Vermögensteuer-Veranlagung ist die Ver­
teilüng der Einheitswerte erst zu dem Zeitpunkt durchzu­
führen, zu dem die Einheitswerte gemäß Artikel 3 Abs. 1 
BewÄndG 1965 erstmals bei der Festsetzung von Steuern 
zugrunde gelegt werden. Ob bei denjenigen, auf die der 
Einheitswert zu verteilen ist, eine Heranziehung zur Ver­
mögensteuer in Betracht kommt, kann nur das für die 
Veranlagung zur Vermögensteuer zuständige Wohnsitz­
Finanzamt beurteilen. Die Bewertungsstelle stellt daher 

zunächst nur den vollen Einheitswert des Betriebs fest 
und gibt ihn dem Wohnsitzfinanzamt bekannt. Erst wenn 
das Wohnsitzfinanzamt der Bewertungsstelle mitteilt, daß 
eine Verteilung des Einheitswerts nach § 49 Sätze 1 bis 3 
BewG für Zwecke der Vermögensteuer-Veranlagung er­
forderlich ist, wird das Verteilungsverfahren durchge­
führt. 

Entsprechend ist eine Verteilung für Zwecke dP.r Erb­
sdlaftsteuer oder der Grunderwerbsteuer erst durchzu­
führen, wenn das für die Veranlagung dieser Steuern zu­
ständige Finanzamt mitteilt, daß es einP.r solchen Ver­
teilung zur Ermittlung des anteiligen Einheitswerts [§ 23 
Abs. 3 ErbStG, § 12 Abs. 2 GrEStG) bedarf. 

2. Eine Verteilung des Einheitswerts kommt in den Fällen des 
§ 34 Abs. 4 BewG in Betracht. Hierbei handelt es sich insbe­
sondere um Verpachtungen, bei denen in den Betrieb des 
Verpächters auch die dem Eigentümer des Grund und 
Bodens nicht gehörenden Wirtschaftsgüter [stehende und 
umlaufende Betriebsmittel, ggfs. auch Gebäude), die der Be­
wirtschaftung des Betriebs dienen, einbezogen sind. 

Der Einheitswert i~t jedoch nur dann zu verteilen, wenn 

a) entweder der Anteil eines anderen Beteiligten als des 
Eigentümers des Grund und Bodens mindestens 1000 DM 
beträgt. In diesem Falle ist für jeden der Beteiligten der 
entsprechende Anteil festzustellen, 

b) oder die Anteile mehrerer anderer Beteiligter als des 
Eigentümers des Grund und Bodens zusammen minde­
stens 1000 DM betragen. In diesen Fällen ist für den 
Eigentümer des Grund und Bodens der um die Anteile 
der anderen Beteiligten gekürzte Wert festzustellen. Für 
einen anderen Beteiligten erfolgt jedoch eine Feststellung 
nur, wenn sein Anteil mindestens 1000 DM beträgt. 

3. Sind in den Einheitswert einer Gesellschaft oder einer Ge­
meinschaft des bürgerlichen Rechts Wirtschaftsgüter [Boden, 
Gebäude, Betriebsmittel) einbezogen worden, die einem Be­
teiligten allein [ggfs. auch mit anderen, jedoch nicht mit 
allen zusammen) gehören [Fälle des § 34 Abs. 6 BewG), so 
gelten für die Verteilung folgende Besonderheiten: 

a) Welcher Teil des Einheitswerts auf Wirtschaftsgüter ent­
fällt, die einzelnen Beteiligten gehören, ist nach den 
Grundsätzen der Nr. 4 ff. dieses Erlasses zu ermitteln. Be­
trägt dieser Teil des Einheitswerts weniger als 1000 DM, 
so wird der Einheitswert den Beteiligten so zugerechnet, 
als ob alle Wirtschaftsgüter im gemeinschaftlichen Eigen­
tum der Beteiligten stünden. 

b) Beträgt der Teil des Einheitswerts, der auf Wirtschaftsgü­
ter entfällt, die einzelnen Beteiligten gehören, mindestens 
1000 DM, so ist der Einheitswert vor seiner Verteilung 
nach Bruchteilen um den entsprechenden Betrag zu kür­
zen. Bei den Beteiligten ist ein Betrag für die ihnen gehö­
renden Wirtschaftsgüter jedoch nur anzusetzen, wenn er 
mindestens 1000 DM beträgt. 

4. Die Verteilung ist entsprechend der Zusammensetzung des 
Einheitswerts getrennt zu berechnen für 

a) den Wohnungswert, 

b) die Vergleichswerte bzw. Einzelertragswerte der einzel­
nen Nutzungen, Nutzungsteile sowie der Arten der sonsti­
gen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, 

c) die Abschläge und Zuschläge, 

d) die nach §§ 42 bis 44 BewG gesondert zu bewertenden 
Wirtschaftsgüter. 

5. Der Wohnungswert ist dem Eigentümer des Wohngebäudes 
zuzurechnen. 

6. Bei der Verteilung der Vergleichswerte der einzelnen Nut­
zungen und Nutzungsteile entfallen auf die einzelnen Wirt­
schaftsgüter die folgenden Anteile in vom Hundert des 
jeweiligen Werts: 
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320	 Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet  
	 „Blies“ (L 6609-305)

Vom 12. Dezember 2017

Auf Grund des §  20 Absätze 1 und 3 des Saarlän
dischen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amts-
bl. S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, 
§ 26 und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der 
jeweils geltenden Fassung verordnet das Ministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzgebietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefährdeter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Vielfalt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, sondern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu gewährleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerkennung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verantwortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungs
ziele – Wiederherstellung und Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie 
durch einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten 
Managementplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebensräume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finanzielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzgerechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnisse 
des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt ein 
Mitgliedsstaat seinen aus den europäischen Richtlinien 
erwachsenen Verpflichtungen nicht nach, existiert ein 
EU-rechtliches Kontroll- und Sanktionsinstrumentari-
um in Form von Beschwerde- und Vertragsverletzungs-
verfahren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Größe von ca. 286 ha wird zum Landschaftsschutz-
gebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung Landschafts-
schutzgebiet „Blies“ (L 6609-305) und ist Teil des 
Netzes Natura 2000 (§  31 Bundesnaturschutzgesetz) 
als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß 
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.07.1992 S. 7) und als Europäisches Vogelschutz
gebiet gemäß der Richtlinie 2009/147/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(ABl. L 20 vom 26. Januar 2010 S. 7) in der jeweils 
geltenden Fassung.

Das Schutzgebiet liegt in der Stadt Blieskastel, Ge-
markungen Bierbach, Webenheim, Lautzkirchen, 
Blieskastel und Neualtheim, in der Gemeinde Gers-
heim, Gemarkungen Walsheim, Herbitzheim, Bliesdal-
heim, Gersheim und Reinheim, in der Stadt Homburg, 
Gemarkungen Beeden-Schwarzenbach, Homburg, 
Wörschweiler und Einöd, in der Gemeinde Kirkel, Ge-
markungen Altstadt und Limbach, der Stadt Neunkir-
chen, Gemarkung Kohlhof und in der Stadt Bexbach, 
Gemarkung Niederbexbach.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1 : 2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung sind, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Oberste 
Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Jeweils 
eine weitere Ausfertigung befindet sich bei der Stadt 
Blieskastel, der Gemeinde Gersheim, der Stadt Hom-
burg, der Gemeinde Kirkel, der Stadt Neunkirchen und 
der Stadt Bexbach. Verordnungstext und Karten kön-
nen bei den genannten Stellen eingesehen werden.

(3) In den Detailkarten werden, soweit dies für die 
Anwendbarkeit nachfolgender Regelungen erfor-
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derlich ist, die Lebensraumtypen und deren Erhal
tungszustände nach Anhang I und Artvorkommen nach 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.
(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Landschaftsschutzgebiet“ gekenn-
zeichnet, dessen Aufstellung und Bestand die Eigen-
tümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu 
dulden haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
zung, der prioritären Lebensraumtypen:
9180 Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion
91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxi­
nus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salici­
on albae),
der Lebensraumtypen:
3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation 
des Magnopotamions oder Hydrocharitions
3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit 
einer Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 
Callitricho-Batrachion
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und 
montanen bis alpinen Stufe
6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis),
der Arten und Ihrer Lebensräume:
1337 Biber (Castor fiber)
1096 Bachneunauge (Lampetra planeri)
1134 Bitterling (Rhodeus amarus)
1163 Groppe (Cottus gobio)
1060 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glau­
copsyche nausithous)
1037 Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)
1044 Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
1032 Gemeine Flussmuschel (Unio crassus),
der Brut-, Rast- oder Zugvogelarten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A 027 Silberreiher (Casmerodius albus)
A 031 Weißstorch (Ciconia ciconia)
A 072 Wespenbussard (Pernis apivorus)
A 073 Schwarzmilan (Milvus migrans)
A 074 Rotmilan (Milvus milvus)
A 081 Rohrweihe (Circus aeruginosus)
A 082 Kornweihe (Circus cyaneus)
A 084 Wiesenweihe (Circus pygargus)
A 140 Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)
A 151 Kampfläufer (Philomachus pugnax)
A 166 Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
A 193 Flußseeschwalbe (Sterna hirundo)

A 229 Eisvogel (Alcedo atthis)
A 234 Grauspecht (Picus canus)
A 238 Mittelspecht (Dendrocopos medius)
A 338 Neuntöter (Lanius collurio),

und der gefährdeten Zugvogelarten nach Artikel 4 Ab-
satz 2 der Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A 099 Baumfalke (Falco Subbuteo)
A 136 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)
A 142 Kiebitz (Vanellus vanellus)
A 210 Turteltaube (Streptopelia turtur)
A 212 Kuckuck (Cuculus canorus)
A 257 Wiesenpieper (Anthus pratensis)
A 260 Schafstelze (Motacilla flava)
A 275 Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
A 337 Pirol (Oriolus oriolus).

Schutzzweck ist zudem die Erhaltung, Pflege und Ent-
wicklung des teils naturnahen Fließgewässerverlaufs 
und der angrenzenden Biotopkomplexe mit Auenwäl-
dern, Hochstaudenfluren, Röhrichten, Seggenrieden, 
feuchtem Grünland und Unterwasservegetation, wel-
che zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-
schaftsbildes beitragen und einer Vielzahl von teils 
seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten einen 
geeigneten Lebensraum bieten.

§ 3 
Zulässige Handlungen und Nutzungen

(1) Im gesamten Schutzgebiet sind unbeschadet ander-
weitiger Rechtsvorschriften oder erforderlicher Zulas-
sungen, soweit der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird, folgende Nutzungen und Handlungen zulässig:

1.	 landwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-
tung des § 3 Absatz 2 und des § 4 Absätze 1 und 
2 und zu diesem Zweck auch das Ausbringen von 
Pflanzen oder Tieren,

2.	 Beweidung unter Beachtung des § 3 Absatz 2 und 
des § 4 Absätze 1 und 2,

3.	 Ersatzpflanzungen abgängiger Obstbäume,

4.	 Anpflanzungen mit Obstbäumen, ausgenommen 
auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Magere 
Flachland-Mähwiesen (Erhaltungszustand  A); 
auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Mage­
re Flachland-Mähwiesen (Erhaltungszustand B 
und  C) ist bei Neuanpflanzungen ein Pflanzab-
stand von mindestens 15 x 15 m einzuhalten,

5.	 forstwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-
tung des § 3 Absätze 2 und 3 und des § 4 Absätze 1 
und 2,

6.	 Jagd und zu diesem Zweck auch die Errichtung 
von an die Landschaft angepassten Hochsitzen in 
einfacher Holzbauweise sowie die Unterhaltung 
bestehender Jagdschneisen und Wildäcker, die An-
lage von Jagdschneisen auf Flächen ohne Lebens-
raumtypen und auf Flächen mit Lebensraumtypen, 
soweit der günstige Erhaltungszustand nicht beein-
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oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des §  52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Naturschutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Auf den in §  1 dieser Verordnung bezeichneten Flä-
chen treten gleichzeitig die Verordnung über die Land-
schaftsschutzgebiete im Landkreis Neunkirchen vom 
30. September 1988 (Amtsblatt, S. 1063),

die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete der 
Kreisstadt Homburg vom 6. Februar 2006 (Amtsbl. I, 
S. 309),

die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
für das Kreisgebiet Homburg (Saar) vom 12. Dezem-
ber 1973 (Amtsblatt, S. 867),
die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete der 
Gemeinde Kirkel vom 8. Mai 2000 (Amtsbl. S. 1271),
die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
im Landkreis St. Ingbert vom 2. Juni 1970 (Amts-
bl. S. 631),
die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
der Stadt Bexbach vom 10. Dezember 2001 (Amtsbl. 
S. 281)
sowie die Verordnung über das Landschaftsschutzge-
biet „Bliesaue bei Beeden“ vom 4. März 2016 (Amts-
bl. I S. 186) in der jeweils geltenden Fassung außer 
Kraft.
Saarbrücken, den 12. Dezember 2017

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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� — Anlage —

±
Anlage
zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
L 6609 - 305 vom 12. Dezember 2017

Blies

0 1.500 3.000 4.500 6.000750
Meter

Hinweis:
Topographische  Hintergrundkarte Maßstab 1:25000
Erfassungsmaßstab des Gebietes Maßstab 1:1000
(Daher kommt es zu Abweichungen in der Darstellung)




